
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 42 Wr. AWG Bauwerke auf
fremdem Grund und Boden

 Wr. AWG - Wiener Abfallwirtschaftsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.11.2022

Für Bauwerke auf fremdem Grund und Boden (Superädi kate, Bauwerke als Zugehör eines Baurechts) und für deren

Eigentümer sowie für im Grundbuch eingetragene Fruchtnießer gelten sinngemäß die sonst nur die Liegenschaften

und Liegenschaftseigentümer betreffenden Bestimmungen dieses Gesetzes.
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